
II- ,(!95 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nati<lictlrateb 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 11. Dez. 1972 No.}J9ij;:; 

1\ n f ra g e 

der Abgeordneten REGENSBUHGEH 

und Genossen 

an den Bundesminister fUr Handel, Gewerbe und Industrie 

betreffend Auslegung von Bestimmungen der 6.Novelle zur Kraftfahr­

gesetz-DurchfUhrungsverordnüng (KDV) 1967. 

In der G.Novelle zur Kraftfahrgesetz-Durchftihrungsverordnung sind 

eine Reihe von Bestimmungen enthalten, die zu Ausleguilgssc~iierig­

keiten fUhren ktinnten.So weisen z.8. laut Tiroler Tageszeitung 

vom 11.12.1972 die "bereits Ilehrmals diskutierten Spikesbestimmun­

gen ihre TUcken auf". Im § 4 Abs.5 heißt es: "Spikes dUrfen nur iri 

fabriksneue Reifen und nur na~h den Richtlinien des Reifenerzeu­

gers in die von diesem hieTUr bestimmten Löcher eingesetzt ,,,er­

den. " 

Diese Formulierung wird nach Auffassung der Tiroler Tageszeitung 

dann unklar, wenn die Frage beurteilt werden soll, ob rundernGuer­

te Reifen als fabriksneu oder als gebraucht zu qualifizieren sind. 

Die Rechtsabteilung des ÖAMTC vertritt dazu den Standpunkt, daß 

aus der Bedeutung der Worte "runderneuerte Reifen" diese niemals 

als fabriksneu einzustufen sind, d.h. nicht der KDV 1967 entspre­

chen. 

Da diese Reifen jedoch völlig neue Laufflächen besitzen und be­

züglich Lebensdauer und Ab~iebfestigkeit fabriksneuen lleifen ~nt­

sprechen, stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Bundes­

minister fi.ü Handel, GeHerbe und Industrie folgende 
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il n f r. a g e 

Bedeutet di6 Formulierung im § 4 Abs.5 KDV, daß ~pikes nur in 

neue, noch nicht gebrauc~te Laufflächen eingeschossen werden 

dürfell, 'vOl'Hnter auch l'l.mderl1Guertc Hoifen fielen, oder vertre­

ten Sie den Stnnc}lnmI~t, daß runderne'..lerte t~eif€n nach den -Be­

stimmungen der 6.:';ovel1e zur KDV 1967 zu qualifizieren sind? 
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